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Mit Schreiben vom 06.11.2023 wurden die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die 
Planung berührt werden kann, gemäß § 4 Abs. 1 BauGB zu den Planunterlagen eingeholt. 
Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange haben eine Stellungnahme abgegeben: 
 

Nr. Behörde / TOB Zusatz Anschrift PLZ Ort 

1 Generaldirektion Kulturelles Erbe Direktion Landesarchäologie Niederberger Höhe 1 56077 Koblenz 

2 Generaldirektion Kulturelles Erbe Erdgeschichtliche Denkmalpflege Niederberger Höhe 1 56077 Koblenz 

3 Energienetze Mittelrhein GmbH Mittelrhein GmbH & Co. KG Schützenstraße 80-82 56068 Koblenz 

4 Forstamt Rennerod  Hauptstraße 21 56477 Rennerod 

5 Kreisverwaltung des Westerwaldkreises  Peter-Altmeier-Platz 1 56410 Montabaur 

6 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord Wasserwirtschaft, 
Abfallwirtschaft, Bodenschutz 

Kirchstraße 45 56410 Montabaur 

7 Landesamt für Geologie und Bergbau  Emy-Roeder-Straße 55129 Mainz 

8 Landesbetrieb Mobilität Diez  Goethestraße 9 65582 Diez 

 
8 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange haben eine Stellungnahme abgegeben, welche in 1 Stellungnahme ohne vorgebrachte Anregungen 
und 7 Stellungnahmen mit vorgebrachten Anregungen eingeordnet werden. 
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I. Stellungnahmen ohne vorgebrachte Anregungen: 

 

 

Die Stellungnahme ist vollständig abgedruckt. Sie beinhaltet keine Anregungen und kann daher zur Kenntnis genommen werden. 
 

  

Nr. Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange Schreiben vom Seite 

I.1 Generaldirektion Kulturelles Erbe –Erdgeschichtliche Denkmalpflege 17.11.2023 5 
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II. Stellungnahmen mit vorgebrachten Anregungen: 

 

 

Die Stellungnahmen sind vollständig abgedruckt. Die entsprechenden Abwägungsvorschläge sind nachfolgend dargestellt und die 
Beschlussvorschläge jeweils einzeln zugeordnet. 
  

Nr. Behörde oder sonstige Träger öffentlicher Belange Schreiben vom Seite 

II.1 Kreisverwaltung des Westerwaldkreises 29.12.2023 7-11 

II.2 Generaldirektion Kulturelles Erbe - Landesarchäologie 27.11.2023 12-13 

II.3 Landesbetrieb Mobilität Diez 18.12.2023 14-15 

II.4 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 04.12.2023 16-17 

II.5 Energienetze Mittelrhein 13.12.2023 18-20 

II.6 Landesamt für Geologie und Bergbau 28.11.2023 21-22 

II.7 Forstamt Rennerod 09.11.2023 23-24 
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I. Stellungnahmen ohne vorgebrachte Anregungen 

I.1 Generaldirektion Kulturelles Erbe – Erdgeschichtliche 
 Denkmalpflege  Schreiben vom 17.11.2023 
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Abwägung: 

Die Stellungnahme Nr. I.1 enthält derzeit keine abwägungsrelevanten Anregungen oder Bedenken zur Planung. Die Fachbehörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange werden nach Fortschreibung der Planunterlagen und Erstellung des Entwurfes des Bebauungsplanes im weiteren Verfahren beteiligt. 
 
 
Beschlussvorschlag:  

Die Stellungnahme Nr. I.1 enthält keine abwägungsrelevanten Anregungen oder Bedenken zur Planung. Sie wird daher zur Kenntnis genommen. 
Die Fachbehörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange werden im weiteren Verfahren beteiligt. 
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II. Stellungnahmen mit vorgebrachten Anregungen 

II.1 Kreisverwaltung des Westerwaldkreises          Schreiben vom 29.12.2023 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Die SGD Nord wurde am Verfahren beteiligt. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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II.1 Kreisverwaltung des Westerwaldkreises          Schreiben vom 29.12.2023 

 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Es erfolgt eine 
Kompensation der Eingriffe nach den gültigen Vorgaben 
(Praxisleitfaden). 
 
 
 
Im Rahmen der Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB wird der 
Umweltbericht und der Fachbeitrag Artenschutz beigelegt. 
 
 
 
 
Die Anforderungen werden berücksichtigt.  
 
 
 
Laut § 4 der Rechtsverordnung zum Landschaftsschutzgebiet bedarf die 
Errichtung baulicher Anlagen der Genehmigung der Unteren 
Naturschutzbehörde. Diese Genehmigung wird im Zuge des 
Aufstellungsverfahrens eingeholt. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Aufgrund der intensiven 
Nutzung ist die Fläche im Bestand nicht als magere Flachlandmähwiese 
ausgeprägt. Durch die geplante Nutzungsänderung wird die Fläche 
extensiviert und eine Aufwertung der Strukturen ist möglich. Zudem wird 
der weitere Geltungsbereich gleichartig als Magergrünland entwickelt 
und die vorhandenen Biotopstrukturen der Grünlandfläche dadurch 
erweitert. 
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II.1 Kreisverwaltung des Westerwaldkreises          Schreiben vom 29.12.2023 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ein Fachbeitrag Artenschutz wird erstellt und im weiteren 
Beteiligungsverfahren beigefügt. 
 
 
Die Angaben des Raumordnungsplans werden im Rahmen der Planung 
berücksichtigt.  
 
Für die Wahl des Standortes sind die Vorgaben des 
Landeswicklungsprogramms (LEP IV) sowie die Aussagen des EEG 
2023 relevant. 
 
Gemäß Grundsatz G166 des LEP IV sollen Freiflächen-
Photovoltaikanlagen „flächenschonend, insbesondere auf zivilen und 
militärischen Konversionsflächen, entlang von linienförmigen 
Infrastrukturtrassen sowie auf ertragsschwachen, artenarmen oder 
vorbelasteten Acker- und Grünlandflächen errichtet werden.“  
 
Zudem wird dem Ausbau erneuerbarer Energien gemäß § 2 EEG 2023 
ein überragendes öffentliches Interesse zugesprochen. Der Ausbau dient 
der öffentlichen Sicherheit und nimmt damit eine Vorrangstellung bei 
Abwägungsprozessen gegenüber anderen Schutzgütern ein. 
Daher entspricht die vorgesehene Planung zum Standort der PV-
Freiflächenanlage den gesetzlichen Vorgaben. 
Gegenüber den Vorbehaltsgebieten ist nach § 2 EEG 2023 dem Ausbau 
der erneuerbaren Energien ein Vorrang einzuräumen. 
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II.1 Kreisverwaltung des Westerwaldkreises          Schreiben vom 29.12.2023 

 

 
 
 
Die Heckenpflanzung ist im Rahmen des Maßnahmenkonzeptes 
berücksichtigt. Sowohl auf der nördlichen, wie auch auf der östlichen 
Seite des Plangebietes sind entsprechende Pflanzungen vorgesehen 
bzw. zum Erhalt festgesetzt. 
 
Der Anregung wird entsprochen. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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II.1 Kreisverwaltung des Westerwaldkreises          Schreiben vom 29.12.2023 

 

 
Der Leitfaden wird berücksichtigt. Hieraus ergibt sich jedoch kein 
verpflichtender Reihenabstand von 5 Metern. Es wird eine Kompensation 
in räumlichem und funktionalem Zusammenhang angestrebt. 
Managementmaßnahmen z. B. zur Förderung des Wiesenknopfes bzw. 
Bekämpfung von invasiven Arten sind daher in Bezug auf den gewählten 
Standort nicht begründet. 
 
Dem Ausbau erneuerbarer Energien wird gemäß § 2 EEG 2023 ein 
überragendes öffentliches Interesse zugesprochen. Der Ausbau dient der 
öffentlichen Sicherheit und nimmt damit eine Vorrangstellung bei 
Abwägungsprozessen gegenüber anderen Schutzgütern ein. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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II.2 Generaldirektion Kulturelles Erbe - Landesarchäologie       Schreiben vom 27.11.2023 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht entsprochen. Es handelt sich um ein 
wiederverfülltes, ehemaliges Grubengelände. Archäologische 
Fundstellen sind aufgrund der vorangegangenen Abgrabungen nicht 
bzw. nicht mehr zu erwarten.  
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II.2 Generaldirektion Kulturelles Erbe - Landesarchäologie       Schreiben vom 27.11.2023 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinwies wird zur Kenntnis genommen. 
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II.3 Landesbetrieb Mobilität Diez           Schreiben vom 18.12.2023 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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II.3 Landesbetrieb Mobilität Diez           Schreiben vom 18.12.2023 

 

 
 
 
 
 
Die Bauverbotszone wird wie vorab besprochen eingehalten. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Module sind mit einer Antireflexbeschichtung versehen. 
Blendwirkungen sind daher nicht zu erwarten. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Da keine dauerhafte Zufahrt vom Plangebiet auf die K 95 vorgesehen ist, 
sondern lediglich für die Errichtung und Wartung Zufahrten erfolgen, sind 
die Sichtflächen nicht erforderlich. Zudem kann eine Zufahrt aus der 
Ortslage von Guckheim erfolgen. 
 
 
Es erfolgt keine Veränderung in Bezug auf die Entwässerung. 
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II.4 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord         Schreiben vom 04.12.2023 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Fläche liegt außerhalb des Plangebietes und wird nicht in Anspruch 
genommen. 
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II.4 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord         Schreiben vom 04.12.2023 

 

 

 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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II.5 Energienetze Mittelrhein            Schreiben vom 13.12.2023 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Freileitung mit 
Schutzstreifen wird in die Planzeichnung aufgenommen. 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Planung wird 
entsprechend mit der ENM im Bauantragsverfahren abgestimmt. 
 
 
Die EVM plant die Aufstellung von Modulen auch unterhalb des 
Schutzstreifens. Eine Zugangsmöglichkeit zu den Strommasten wird im 
Bauantragsverfahren entsprechend mit der ENM abgestimmt und 
sichergestellt. Entsprechende Hinweise werden in die Festsetzungen 
zum Bebauungsplan aufgenommen. 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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II.5 Energienetze Mittelrhein            Schreiben vom 13.12.2023 

 

 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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II.5 Energienetze Mittelrhein            Schreiben vom 13.12.2023 

 

 
 

 

  



Abwägungsmodul nach § 4 I BauGB zu der Aufstellung des Bebauungsplans „Solarpark Weltersburg“ der OG Weltersburg  

 

Stand 23.01.2024 Seite 21 von 24 

II.6 Landesamt für Geologie und Bergbau          Schreiben vom 28.11.2023 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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II.6 Landesamt für Geologie und Bergbau          Schreiben vom 28.11.2023 

 

 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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II.7 Forstamt Rennerod             Schreiben vom 09.11.2023 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Die Anregung wird beachtet. Sollte eine Unterschreitung des Abstandes 
von 20 Meter erfolgen, wird der Haftungsausschluss unterzeichnet. 
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II.7 Forstamt Rennerod             Schreiben vom 09.11.2023 

 

 
 

 


